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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Gegen die Stimmen der Linken lehnte das Parlament die Volksinitiative „für eine
Kapitalgewinnsteuer“ ab (der Nationalrat mit 120:65, der Ständerat mit 35:6 Stimmen).
Die bürgerliche Mehrheit räumte zwar ein, dass das Begehren dem Anliegen der
Steuergerechtigkeit entspreche, betonte aber, dass die direkte Bundessteuer mit ihrer
starken Progression bereits den Charakter einer Reichtumssteuer habe. Die
Kapitalgewinnsteuer stelle eine isolierte Einzelmassnahme dar, die nicht in das
bestehende Steuersystem integriert sei und die alle sieben Kantone, welche eine solche
Steuer kannten, aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit wieder abgeschafft hätten. Mit
96:78 Stimmen verwarf der Nationalrat einen Antrag Fetz (sp, BS), das Geschäft an die
WAK zurückzuweisen mit dem Auftrag, konkrete Massnahmen zur Schliessung der
Steuerlücken auf Kapitalgewinnen auszuarbeiten, um dem Volk einen indirekten
Gegenvorschlag zur Initiative vorlegen zu können. Bundesrat Villiger wies darauf hin,
dass es an Zeit fehle, in dieser komplexen Materie rasch zu Ergebnissen zu kommen,
insbesondere, da noch kein Konsens bestehe. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat behandelte zwei im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motionen zur
Senkung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen. Die Motion der FDP-Fraktion war
recht offen formuliert, und schrieb insbesondere den Umfang und den zeitlichen
Horizont der Senkung nicht vor, schlug aber eine Flexibilisierung bei der Besteuerung
unterschiedlicher Ertragsarten vor. Diese Motion, die in erster Linie die
Standortattraktivität der Schweizer Wirtschaft für ausländische Unternehmen fördern
will, nahm die kleine Kammer gegen einen Ablehnungsantrag Fetz (sp, BS) mit 32 zu 10
Stimmen an, allerdings in einer abgeänderten Form, welche die Flexibilisierung
ausschloss, da dieses so genannte Box-Modell, welches heute von den Niederlanden
praktiziert wird, auch in der EU nicht unbestritten ist. Gegen den Widerstand der SP,
die fand, gerade die Flexibilisierung hätte eine innovative Entwicklung ermöglicht,
stimmte der Nationalrat der definitiven Überweisung in der modifizierten Form mit 95
zu 61 Stimmen zu. Die Motion der SVP-Fraktion (Mo. 07.3269), die genaue Vorgaben zur
Senkung (von heute 8,5% auf neu 5,0%) vorsah, was allein beim Bund zu jährlichen
Steuerausfällen von 3,8 Mia Fr. führen würde und auch beträchtliche Auswirkungen auf
die Kantone hätte, lehnte der Ständerat mit 33 zu 7 Stimmen ab. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2008
MARIANNE BENTELI

Im Mai 2012 legte der Bundesrat einen Bericht vor, in dem er die Abschreibung zweier
Motionen für eine Vereinfachung des Steuersystems beantragte. Zwar wurden im
Bericht zahlreiche Reformmodule – aufgeteilt auf die Bereiche Einkommen aus
Erwerbstätigkeit, bewegliches Privatvermögen, unbewegliches Privatvermögen,
verschiedene Abzüge und Flat-Rate-Tax – identifiziert und bezüglich ihrer
Auswirkungen auf das Vereinfachungs-, das Gerechtigkeits- und das Effizienzziel
beurteilt. Die WAK-SR konnte sich im Februar 2010 jedoch nicht auf eine Stossrichtung
der Reform einigen. Da in der Bundesversammlung zudem zwei Vorlagen mit
Vereinfachungscharakter – der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Sicheres Wohnen im
Alter» und der Mehrwertsteuer-Einheitssatz – gescheitert und stattdessen
verschiedene Ausnahmebestimmungen – ein Abzug für Zuwendungen an politische
Parteien und die Steuerbefreiung des Soldes von Milizfeuerwehrleuten – geschaffen
worden seien, sei der Wille des Parlaments zu «echten Vereinfachungsschritten» nicht
ersichtlich, erklärte der Bundesrat im Bericht. Daher empfahl er die Motion Pfisterer
(fdp, AG; Mo. 07.3607) und eine Motion der FDP-Fraktion (Mo. 08.3854) zur
Abschreibung. 

In der Wintersession 2013 und der Frühjahrssession 2014 behandelten der Stände- und
der Nationalrat das Geschäft. Im Ständerat hielt Konrad Graber (cvp, LU) für die
Kommission fest, dass die Zielsetzung der zwei Motionen «zwar redlich, politisch aber
offensichtlich schwierig umzusetzen» sei. Auf Antrag der WAK-SR sprach sich die kleine
Kammer stillschweigend für die Abschreibung aus. Trotz eines Antrags auf
Nichtabschreibung durch die FDP-Fraktion, die fehlenden politischen Willen nicht als
gewichtigen Grund gegen die Ergreifung von entsprechenden Massnahmen erachtete,
stimmte auch der Nationalrat mit 90 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die
Abschreibung der zwei Motionen. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der FDP, SVP

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2014
ANJA HEIDELBERGER
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und BDP konnten die Abschreibung nicht verhindern. 3

Im Dezember 2015 befasste sich der Ständerat erstmals mit dem Bundesgesetz über die
Unternehmenssteuerreform III (USR III), das der Bundesrat im Juni präsentiert hatte
und mit dem er den Unternehmensstandort Schweiz zu stärken beabsichtigte. Der
Vorschlag des Bundesrats verfolgte zwei Stossrichtungen: Zum einen sollten die
international nicht mehr akzeptierten Steuerermässigungen von Holding-, Domizil- und
gemischten Gesellschaften abgeschafft werden, zum andern plante der Bundesrat, die
Kantone bei der Senkung der Gewinnsteuersätze, die formell kein Bestandteil der USR
III waren, finanziell zu unterstützen. Die Stossrichtungen der Vorlage waren in ihren
Grundzügen in der kleinen Kammer unbestritten. In den Detailfragen beschlossen die
Ständerätinnen und Ständeräte indes einige Differenzen zum Bundesrat. Mit 26 zu 19
Stimmen folgten sie dem Antrag der vorberatenden Wirtschaftskommission (WAK-SR),
die sich mit 7 zu 4 Stimmen für die Beibehaltung der Emissionsabgaben auf Eigenkapital
ausgesprochen hatte. Dies sei kein zentraler Punkt der Reform. Zudem liessen sich so
jährlich rund CHF 230 Mio. sparen, argumentierte Ständerat Zanetti (sp, SO) im Namen
der Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Keller-Sutter (fdp, SG) hatte für den
Vorschlag des Bundesrats Partei ergriffen – erfolglos. Auch bei der Frage, wie hoch
Dividenden künftig besteuert werden sollten, schuf der Ständerat eine Differenz zur
Regierung. Der Antrag der WAK-SR, dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen und die
Teilbesteuerung von Dividenden auf 70% zu vereinheitlichen, scheiterte mit 19 zu 26
Stimmen an einem Minderheitsantrag Schmid (fdp, GR), der den Kantonen in dieser
Frage weiterhin die Federführung überlassen wollte. Die Erhöhung hätte dem Bund CHF
100 Mio. und den Kantonen rund CHF 330 Mio. Mehreinnahmen pro Jahr beschert. Eine
Minderheit Fetz (sp, BS), die Dividenden zu 100% besteuern wollte, war in der kleinen
Kammer indes chancenlos. Wenig überraschend stimmten die Standesvertreter mit 35
zu 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen einem Kommissionsantrag, die Kantonsanteile an der
direkten Bundessteuer statt nur auf 20,5 direkt auf 21,2% zu erhöhen, zu. Dadurch
sollten die Kantone zusätzlichen Spielraum zur Senkung der kantonalen
Gewinnsteuersätze erhalten. Dem Bund gingen dadurch rund CHF 150 Mio. jährlich
verloren. Eine weitere Differenz schuf der Ständerat im Bereich des Steuerabzugs von
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Mit 25 zu 19 Stimmen hiess er einen
Antrag seiner WAK-SR gut, die sogenannte Inputförderung auf 150% der F&E-Mittel zu
begrenzen. Die Kommission wollte damit der Gefahr einer Nullbesteuerung und eines
zu starken kantonalen Steuerwettbewerbs begegnen. Ohne Erfolg blieb indes der Antrag
einer Minderheit Germann (svp, SH), die eine zinsbereinigte Gewinnsteuer in die
Vorlage aufnehmen wollte. Die Bedenken der Kommissionsmehrheit zur internationalen
Akzeptanz einer solchen Massnahme und zu den drohenden Mindereinnahmen bei
Bund (CHF 270 Mio.) und Kantonen (CHF 350 Mio.) teilten in der ersten Beratungsrunde
30 der 44 abstimmenden Ständeräte. Dies passte zum Grundtenor der ersten
ständerätlichen Beratungsrunde, das "Fuder nicht überladen" zu wollen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2015
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens, mit der der Bundesrat die
Ungleichbehandlungen zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten
Personen beseitigen will. Die kleine Kammer stimmte der Regierung in den zentralen
Punkten zu. In Zukunft soll entsprechend allen ansässigen Quellensteuerpflichtigen die
nachträgliche ordentliche Veranlagung offenstehen. Zudem sollen auch die
sogenannten Quasi-Ansässigen, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben, aber
über 90% ihres weltweiten Einkommens in der Schweiz erwirtschaften, nachträglich
eine Veranlagung im ordentlichen Verfahren beantragen können. In Übereinstimmung
mit dem Nationalrat kippte die kleine Kammer den bundesrätlichen Vorschlag einer
Solidarhaftungsklausel, nach der Mitglieder der Verwaltung und Geschäftsführung für
die Entrichtung der Quellensteuer gehaftet hätten, definitiv aus der Revision. Der
Ständerat stimmte aber nicht in allen Punkten mit der grossen Kammer überein. Mit 31
zu 9 Stimmen sprach er sich für die vom Bundesrat vorgeschlagenen Bezugsprovisionen
von 1% des gesamten Quellensteuerbetrags aus. Der Nationalrat wollte den Kantonen
einen Spielraum bis 2% lassen. Zudem setzte sich die Mehrheit der vorberatenden
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) beim Thema der pauschalen
Quellensteuerabzüge von ausländischen Künstlern gegen eine Minderheit Fetz (sp, BS)
durch. Letztere wollte dem Nationalrat folgen und den Künstlern erlauben, 50% der
Bruttoeinkünfte als Gewinnungskosten pauschal abziehen zu können. Der Bundesrat
hatte einen Abzug von 20% vorgeschlagen. Der Ständerat sprach sich nun mit 25 zu 15
Stimmen für einen Kompromiss und einen Abzug von 35% der Bruttoeinkünfte aus. Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2016
DAVID ZUMBACH
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Ball liegt nun wieder beim Nationalrat. 5

In der Frühjahrssession 2018 bereinigte der Ständerat mit den Standesinitiativen des
Kantons Aargau (St.Iv. 16.318), des Kantons Zürich (St.Iv. 06.302), des Kantons Bern (St.Iv.
07.305) und des Kantons Basel-Stadt (St.Iv. 08.318) sowie einer Motion FK-NR (Mo.
16.3006) einige Altlasten zum Thema Heiratsstrafe und Individualbesteuerung. Konkret
forderten die älteren drei Standesinitiativen sowie die Motion eine Ablösung der
Ehepaar- und Familienbesteuerung durch eine Individualbesteuerung bei den
Einkommenssteuern respektive den direkten Steuern und den kantonalen Einkommens-
und Vermögenssteuern. Die Standesinitiative des Kantons Aargau ergänzte die
entsprechenden Forderungen um Aspekte der Sozialversicherungen. Bereits im Februar
hatte die WAK-SR die Vorstösse vorberaten und mit 7 zu 5 (Standesinitiative Aargau), 10
zu 1 (übrige Standesinitiativen) und 8 zu 2 (Motion) beantragt, ihnen keine Folge zu
geben. Begründet wurden diese Entscheide damit, dass dem Bundesrat der
entsprechende Auftrag mit der Annahme der Motion Bischof (cvp, SO) bereits erteilt
worden sei, weshalb die Botschaft des Bundesrates abgewartet und nicht parallel an
einer eigenen Version gearbeitet werden solle. Um Druck auf den Bundesrat ausüben zu
können, beantragte eine Kommissionsminderheit die Annahme der aargauischen
Standesinitiative. 

In der Ständeratsdebatte verwies Kommissionspräsident Bischof (cvp, SO) auf die
Kommissionsempfehlung und erklärte überdies kurz die Vorgeschichte der drei älteren
Standesinitiativen. Entgegen der Empfehlung der Kommission hatte der Ständerat den
drei Initiativen 2009 knapp zugestimmt, der Nationalrat hatte sie jedoch noch im
selben Jahr abgelehnt. Anschliessend wurde ihre Beratung bis nach der Abstimmung
über die Initiative „für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe” sistiert. Eine
Behandlung dieser doch relativ lange zurückliegenden Vorstösse ist möglich, weil es vor
Juni 2013 keine Behandlungsfristen gab. Behandelt würden die Vorlagen aber in der
aktuellen Frühjahrssession, weil die Behandlungsfrist der im Jahr 2016 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Aargau bald ende und sie nicht sistiert werden könne,
erklärte Bischof. Minderheitensprecher Graber (cvp, LU) kehrte zu den inhaltlichen
Aspekten zurück und betonte, dass die aargauische Standesinitiative weitergehe als die
angenommene Motion Bischof: Sie schliesse eben auch sozialversicherungsrechtliche
Forderungen ein. Zudem bemängelte er, dass der Bundesrat aufgrund der Priorisierung
der Steuervorlage 17 die Motion Bischof liegen lasse, wodurch sie womöglich in
Vergessenheit geraten könne. Um dies zu verhindern, solle man die aargauische
Standesinitiative annehmen und so weiter Druck auf den Bundesrat ausüben.
Schliesslich entschied sich Ständerat aber gegen alle fünf Vorlagen: Mit 25 zu 17
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach er sich dagegen aus, der aargauischen
Standesinitiative (St. Iv. 16.318) Folge zu geben. Dasselbe Verdikt traf stillschweigend
auch die übrigen drei Standesinitiativen, während die Motion der FK-NR ohne
Gegenantrag abgelehnt wurde. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

Von einem «halben Wunder» (Christian Levrat, sp, FR) über eine «Schnapsidee»
(Michael Hermann im Tages-Anzeiger) bis hin zu einem «Affront gegen die direkte
Demokratie» (Michael Schönenberger in der NZZ) reichten die Beurteilungen des Coups
der WAK-SR. Diese hatte in der Pressekonferenz nach ihrer ersten Sitzung zur
Steuervorlage 17 alle überrascht, indem sie sich einstimmig für einen eigenen, neuen
Vorschlag zur SV17 ausgesprochen hatte: Als soziale Ausgleichsmassnahme soll nicht
mehr wie vom Bundesrat vorgeschlagen der Mindestansatz für das Kindergeld erhöht,
sondern mehr Geld für die AHV zur Verfügung gestellt werden. Pro Franken, der durch
die Steuererleichterungen für Unternehmen weniger an Steuereinnahmen generiert
wird, soll ein Franken in die AHV fliessen. Da die WAK-SR mit Kosten von CHF 2.1 Mrd.
rechnet, soll entsprechend derselbe Betrag der AHV zu Gute kommen, was diese
finanziell bis 2024 oder 2025 absichern soll. Dazu sollen zukünftig das ganze
Demografieprozent der Mehrwertsteuer in die AHV fliessen (CHF 520 Mio.) und der
Bundesbeitrag an die AHV von 19.55 auf 20.2 Prozent (CHF 300 Mio.) sowie die
Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern um je 0.15 Prozentpunkte erhöht
werden (CHF 1.2 Mrd.). Dies war jedoch nicht die einzige Neuerung der Kommission: Bei
der Gegenfinanzierung reduzierte sie die minimale kantonale Dividendensteuer von 70
auf 50 Prozent, was ungefähr CHF 300 Mio. kostet. Damit soll ein Referendum des SGV
oder von Swiss Family Business verhindert werden. Stattdessen soll das
Kapitaleinlageprinzip (KEP) mit einer Rückzahlungsregel und einer Teilliquidationsregel
eingeschränkt werden: Zukünftig sollen Reserven aus Kapitaleinlagen höchstens in dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Umfang steuerfrei ausgeschüttet werden können, in dem auch steuerbare
Dividendenzahlungen vorgenommen werden (Rückzahlungsregel). Beim Rückkauf
eigener Aktien müssen solche Reserven zudem im gleichen Umfang reduziert werden
wie die Gewinnreserven (Teilliquidationsregel). Diese Regelung gilt jedoch nur für in der
Schweiz kotierte Firmen, nicht aber für Kapitaleinlagereserven, die innerhalb eines
Konzerns zurückbezahlt werden oder die im Rahmen eines Zuzugs in die Schweiz nach
Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform II entstanden sind. Dies soll Bund und
Kantonen Mehreinnahmen von CHF 150 Mio. generieren. Auch die sogenannte Lex
Zürich soll nun doch eingeführt werden, wobei die zinsbereinigte Gewinnsteuer in
«Abzug für Eigenfinanzierung» umbenannt wird und nur Hochsteuerkantonen, in denen
die effektive Steuerbelastung für Unternehmen auf allen drei Ebenen über 18.03
Prozent liegt – konkret also nur dem Kanton Zürich –, zur Verfügung stehen soll. 

Entstanden war der Kompromiss der Kommission gemäss «NZZ am Sonntag» und Tages-
Anzeiger durch Verhandlungen der «Schattenregierung aus dem Stöckli», wie es die
«NZZ am Sonntag» formulierte: Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber soll die
Initiative ergriffen und Ständeratspräsidentin und Kontaktfrau zum Arbeitgeberverband
Karin Keller-Sutter (fdp, SG), SP-Präsident Christian Levrat, Kommissionspräsident
Pirmin Bischof (cvp, SO), Ruedi Noser (fdp, ZH) als Kontakt zu Economiesuisse sowie
Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner (sp, SG) ins Boot geholt haben. Sie alle seien
sich der Relevanz der SV17 und der sozialpolitischen Kompensation bewusst gewesen,
hätten aber die Erhöhung der Kinderzulagen für ein untaugliches Instrument gehalten
und sich vor einem Referendum – sei es von bürgerlicher Seite aufgrund der Erhöhung
der Dividendenbesteuerung und der Kinderzulagen oder von linker Seite wegen der
geplanten Steuerrabatte – gefürchtet. In der Kommission sei man sich daher einig
gewesen, dass man einen Kompromiss finden müsse, der von allen grossen Parteien und
Organisationen mitgetragen werde. Trotz grosser inhaltlicher Unterschiede hätten sich
alle dreizehn Mitglieder der WAK-SR einstimmig für das vorgeschlagene Konzept
ausgesprochen. 

Die bürgerlichen Parteien und Verbände zeigten sich von diesem Kompromiss nicht
begeistert. Die SVP, die GLP, Economiesuisse und der Arbeitgeberverband
beanstandeten die Vermischung des Finanz- und Gesundheitsdossiers und sprachen
sich gegen sachfremde Verknüpfungen aus. Diese würden es den Bürgern
verunmöglichen, sich frei für oder gegen die verschiedenen Elemente des Deals zu
entscheiden. Eine «Verknüpfung sachfremder Themen grenzt an Nötigung des
Stimmvolks», betonte Jürg Grossen (glp, BE). In den Medien und im Parlament war man
sich zudem nicht sicher, ob eine solche Verknüpfung verfassungsrechtlich zulässig sei;
verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier betonten, dass eine
entsprechende Volksinitiative wohl wegen fehlender Einheit der Materie für ungültig
erklärt werden würde. Die WAK-SR hatte diesbezüglich ein schriftliches Gutachten
beim Bundesamt für Justiz (BJ) eingeholt, welches den Kompromiss für «vertretbar»
hielt. Zwar gelte das Gebot der Einheit der Materie auch bei Gesetzesvorlagen, solle
dort aber «nicht mit derselben Strenge gehandhabt werden [...] wie bei Teilrevisionen
der Verfassung», erklärte das BJ. Das Gesetzgebungsverfahren sei strukturell einer
Totalrevision, bei der die Einheit der Materie nicht relevant sei, näher als eine
Volksinitiative. Dem Gesetzgeber stehe daher bei der Kompromissfindung ein
vergleichsweise grosser Gestaltungsspielraum zu. Des Weiteren kritisierten Exponenten
der SVP, FDP und des Gewerbeverbandes insbesondere die Finanzspritze an die AHV
ohne Erhöhung des Frauenrentenalters. Es bedürfe dringend auch Massnahmen auf
Leistungsseite, war mehrfach zu vernehmen, zumal die Linke aufgrund dieser
Zusatzfinanzierung später womöglich nicht mehr für eine umfassende AHV-Reform
gewonnen werden könne, da man ihr nichts mehr anzubieten habe. Der
Arbeitgeberverband, einer der vehementesten Kritiker des Kompromisses, schlug daher
vor, das Rentenalter der Männer auf 66, das der Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Auch
die Jungparteien der Grünen, der SVP, der FDP, der CVP und der BDP erklärten ihre
Ablehnung des Vorschlags; die jungen Grünliberalen drohten sogar damit, allenfalls das
Referendum zu ergreifen. Die Jungparteien kritisierten vor allem die starke
Umverteilung von Jung zu Alt, durch welche die Jungen einmal mehr die ganze Last der
Revision der Altersvorsorge tragen müssten. Das strukturelle Problem der AHV werde
durch finanzielle Zuschüsse auf Kosten der Jungen überdeckt, aber nicht gelöst,
erklärte zum Beispiel der Präsident der Jungfreisinnigen, Andri Silberschmidt. 

Gemischt waren auch die Rückmeldungen von linker Seite: Die SP nannte den
Vorschlag «akzeptabel». Der SGB sprach sich für den Kompromiss aus, TravailSuisse gab
sich zwar erst kritisch, liess aber durchblicken, den Kompromiss wohl auch
mitzutragen. SP-Präsident Christian Levrat betonte, dass dieser Vorschlag zum sozialen
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Ausgleich beitrage: Dadurch dass die Summe der Lohnbeiträge bis zu einem jährlichen
Bruttolohn von CHF 130‘000 höher sei als die Summe der erhaltenen AHV-Renten,
finanzierten 7 Prozent der Grossverdiener faktisch die AHV-Reform. Personen mit
tiefen oder mittleren Löhnen würden also davon profitieren. Diese Argumentation
überzeugte die Grünen, Teile der SP und verschiedene entwicklungspolitische NGOs
jedoch nicht. Sie erklärten, die Vorlage nicht unterstützen zu wollen, da diese zu
enormen Steuerausfällen führe, den internationalen Steuerwettbewerb weiter anheize
und gegenüber ärmeren Staaten unfair sei. Zudem handle es sich bei dem AHV-
Zuschuss nicht um eine Kompensation, wie viele Befürworter des Vorschlags loben
würden, da einmal mehr die Arbeitnehmenden die entstehenden Kosten übernehmen
müssten und nicht die Unternehmen. 

Neben den Parteien und Verbänden äusserte auch ein Teil der Kantone Kritik am
Kompromissvorschlag. Mit der Wiederaufnahme der zinsbereinigten Gewinnsteuer war
die WAK-SR einer Forderung von Kanton und Stadt Zürich nachgekommen. «Wir
mussten Zürich, dem Wirtschaftsmotor der Schweiz, in diesem Punkt
entgegenkommen», erklärte Christian Levrat. Da das Instrument stark umstritten ist,
sah man es aber nur für Hochsteuerkantone vor, obwohl es elf weitere Kantone
ebenfalls gerne angewendet hätten. Diese Regelung verstosse gegen das Gebot der
Gleichbehandlung und verhindere einen fairen Steuerwettbewerb, befand Cornelia
Stamm Hurter (SH, svp), Finanzdirektorin des Kantons Schaffhausen – der zu eben
diesen elf Kantonen gehört. Auch Hannes Germann (svp, SH) kritisierte die Lex Zürich
und nannte sie einen «Sündenfall». Finanzminister Maurer hingegen verteidigte den
Vorschlag der WAK-SR: «Es macht keinen Sinn, die beste Kuh nicht zu füttern – würde
ich jetzt als alter Bauer sagen». Der Steuerabzug könne aber nicht für alle Kantone
eingeführt werden, weil der Widerstand dagegen zu gross sei. WAK-SR-Präsident Pirmin
Bischof ergänzte, dass auch andere Kantone den Abzug für Eigenfinanzierung einführen
könnten; sie müssten dazu einfach ihre Gewinnsteuern erhöhen. 

Trotz kritischer Stimmen aus dem ganzen politischen Spektrum blieben
Referendumsdrohungen und Fundamentalopposition gegen den Kompromissvorschlag
mehrheitlich aus. Selbst der Arbeitgeberverband wollte sich als einer der stärksten
Kritiker des Vorschlags nicht festlegen, ob er bei Annahme der Vorlage durch das
Parlament wirklich das Referendum ergreifen würde. Die zurückhaltenden Reaktionen
der meisten Akteure würden verdeutlichen, dass sich alle bewusst seien, dass sehr viel
auf dem Spiel stehe, war die einhellige Meinung in den Medien. Schliesslich habe die
Vorlage wegen des grossen Zeitdrucks gute Erfolgsaussichten: Das «Parlament hat gar
keine Gelegenheit, den Deal zu zerreden», erklärte die «Schweiz am Wochenende». 7

Nachdem der Vorschlag der WAK-SR bereits ausführlich ausserhalb des Parlaments
diskutiert worden war, folgte im Juni 2018 die Ständeratsdebatte zur Steuervorlage 17.
Kommissionspräsident Pirmin Bischof (cvp, SO) stellte dem Rat den
Kommissionsvorschlag detailliert vor und betonte, der Kompromiss sei kein Diktat, auch
nicht für die Schwesterkommission, aber er stelle «im Moment die beste Lösung» dar.
Um diesen Kompromiss zu erarbeiten, habe die Kommission Vertreterinnen und
Vertreter verschiedenster Organisationen und Behörden angehört, darunter Delegierte
der FDK, des Kantons Zürich, des Städte- und des Gemeindeverbands, von
Economiesuisse oder des Gewerkschaftsbundes. Die ESTV und das BSV hätten zudem
auf Verlangen der Kommission 24 Berichte erstellt. Unter anderem war ein Gutachten
des Bundesamtes für Justiz zum Schluss gekommen, die Vorlage sei
«verfassungsrechtlich vertretbar». Bischof betonte, dass der Kompromiss alle
Eckpunkte des Vorschlags der WAK-SR umfasse und nur in seiner Gesamtheit in dieser
Breite getragen werde. Würden Teile davon verändert, sei diese Unterstützung nicht
mehr vollständig gegeben. Abschliessend betonte Bischof, dass die Kommission offen
sei für Alternativvorschläge. 
Im Ratsplenum rief die Vorlage ebenfalls gemischte Gefühle hervor. Die in
«Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung» (STAF) umgetaufte
Vorlage sei eine «Sternstunde der parlamentarischen Arbeit», lobte Roberto Zanetti
(sp, SO). Viele Ratsmitglieder betonten hingegen ihre Skepsis, einige wurden sogar
richtig deutlich: Thomas Minder (parteilos, SH) sprach von einer «Birchermüesli-
Politik», Alex Kuprecht (svp, SZ) von einem «Sündenfall» und Werner Luginbühl (bdp,
BE) von einem Kauf von Mehrheiten mit Geschenken. Mehrfach wurde das Gutachten
des BJ als politische Gefälligkeit anstelle einer juristischen Einschätzung bezeichnet.
Finanzminister Maurer wurde nicht müde, die Wichtigkeit der SV17, respektive dem
STAF, zu betonen und den Kompromiss zu loben. 
Inhaltlich gab es kaum Streitpunkte, was die NZZ darauf zurückführte, dass die Vorlage
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ein politischer Balanceakt sei: Man könne kein Element ändern, ohne das alles
auseinanderbreche. Dennoch wurden drei Änderungsanträge eingebracht. Eine
Minderheit I Zanetti forderte, die minimale Dividendenbesteuerung der Kantone
gemäss dem Vorschlag des Bundesrates auf 70 Prozent zu erhöhen, da die Kantone
diese Regelung erarbeitet hätten und diese bevorzugen würden. Finanzminister Maurer
pflichtete ihm bei und bat den Rat darum, der Minderheit I zu folgen. Gleichzeitig
beantragte eine Minderheit II Föhn dem Ständerat, darauf zu verzichten, den Kantonen
bezüglich Dividendenbesteuerung Vorgaben zu machen, da die Unternehmen gemäss
dem Vorschlag der WAK-SR bereits genügend zur Kasse gebeten würden. Mit 25 zu 14
Stimmen (5 Enthaltungen) und 26 zu 12 Stimmen (6 Enthaltungen) setzte sich der
Kommissionvorschlag gegen die zwei Minderheitsvorschläge durch. Eine Minderheit
Fetz wollte erreichen, dass die Regeln zum Kapitaleinlageprinzip (KEP) auch auf
Nennwertsenkungen angewendet werden und dass Gratisaktien und
Gratisnennwerterhöhungen unterbunden werden. Anita Fetz (sp, BS) bat um
Zustimmung zu ihrem Minderheitsantrag, damit die bei der Unternehmenssteuerreform
II gemachten Fehler korrigiert werden könnten. Mit 30 zu 11 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen eine solche Änderung aus. Unverändert
wurde der Kommissionsvorschlag somit an den Zweitrat weitergereicht. 8

Nachdem der Nationalrat bezüglich des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen entgegen dem ersten Entscheid des Ständerats
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen unter gewissen
Bedingungen zugestimmt hatte, präsentierte die WAK-SR Anfang 2019 diesbezüglich
einen neuen Vorschlag: Ausländische Bussen sollen nur dann abzugsfähig sein, wenn
die Sanktionen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen oder die der
Sanktion zugrunde liegenden Handlungen auf gutem Glauben beruhten. Martin Schmid
(fdp, GR) erklärte für die Kommission, dass man die Meinung des Nationalrats teile, dass
für Zahlungen aufgrund von willkürlichen und unfairen ausländischen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheiden – zum Beispiel wenn elementare Verfahrensgrundsätze der
EMRK oder des Uno-Paktes verletzt wurden – die Möglichkeit eines Abzugs von den
Steuern geschaffen werden solle. Man habe daher eine «Zwischenvariante» zwischen
den Versionen des Bundesrates und des Nationalrates vorgeschlagen, bei der es jedoch
an den juristischen oder natürlichen Personen liege, solche Verfahrensmängel oder ein
Verhalten nach gutem Glauben gemäss Artikel 3 ZGB nachzuweisen. Anita Fetz (sp, BS)
reichte einen Rückweisungsantrag an die Kommission ein. Sie erklärte, dass sich
Juristinnen und Juristen ausserhalb der Bundesverwaltung – im Unterschied zu ihren
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung – nicht einig gewesen seien, wie die
Klausel bezüglich des «guten Glaubens» genau zu interpretieren sei, da sie viel
Ermessensspielraum lasse. Deshalb solle die Kommission diesen Aspekt nochmals
besprechen und falls nötig präzisieren. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass diese
Regelung für die Kantone einen grossen Mehraufwand mit sich bringen würde und dass
diese entsprechend vorgängig angehört werden sollten. Letzteres Argument fand auch
bei Finanzminister Maurer Anklang. Trotz zahlreicher Wortmeldungen, in denen sich
Kommissionsmitglieder über den Rückweisungsantrag erstaunt zeigten und
argumentierten, dass die offene Frage problemlos im Zweitrat diskutiert werden
könnte, hiess der Ständerat den Antrag Fetz mit 21 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gut. 9
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In der Frühjahrssession 2019 diskutierte der Ständerat als Zweitrat die Motion Grin (svp,
VD) «Erhöhung der Pauschalabzüge bei der direkten Bundessteuer zum Ausgleich der
Explosion der Krankenkassenprämien» sowie eine weitere Motion Lehmann (cvp, BS;
Mo. 15.4027) zum Abzug der Krankenkassenprämien von den Steuern. Die Mehrheit der
WAK-SR hatte zuvor Annahme der Motion Grin beantragt, da die Krankenkassenprämien
als «Teil der unvermeidlichen Lebenshaltungskosten» stark angewachsen, die
entsprechenden Abzüge aber bisher nicht angepasst worden seien. Eine Minderheit
Zanetti (sp, SO) beantragte die Ablehnung der Motion, da sie zu grossen Steuerausfällen
führen würde; Letztere bezifferten Zanetti und Kommissionssprecher Baumann (cvp,
UR) auf CHF 465 Mio. Zudem würden Personen mit höheren Einkommen
überproportional von den Abzügen profitieren, was – wie Zanetti in der Plenardebatte
erläuterte – dem Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
zuwider laufe. Dies löste eine hitzige Debatte im Rat aus. Erich Ettlin (cvp, OW) zum
Beispiel konterte, dass eine Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aus
Fairnesgründen eben nicht nur eine progressive Besteuerung der Einkommen, sondern
auch progressive Abzüge beinhalten müsse. Anita Fetz (sp, BS) betonte jedoch, dass das
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Grundproblem bei den Krankenkassenprämien die Finanzierung durch Kopfsteuern sei
– dass man dort eben eine Flat Rate Tax und keine Progression habe. Dadurch sei vor
allem der Mittelstand benachteiligt, der keine Prämienverbilligungen erhalte.
Finanzminister Maurer verwies indes auf die Ineffizienz der in der Motion
vorgeschlagenen Massnahme: Personen mit hohen Einkommen würden dadurch nur
minimal entlastet, hingegen kosteten die Abzüge den Staat fast eine halbe Million
Franken. Dennoch sprach sich der Rat mit 30 zu 13 Stimmen für die Motion Grin aus
und lehnte die Motion Lehmann, wie auch von der Kommission beantragt, ab (vgl.
hier). 10

Am 10. April 2019 kam es zu einer Premiere im politischen System der Schweiz: Weil das
Transparenzgebot in schwerwiegender Weise verletzt worden sei, sprach sich das
Bundesgericht mit 4 zu 1 Stimmen für die Annullierung der Abstimmung zur
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» aus. Als «Verletzung
der Informationspflicht», «schwere, ja geradezu schockierende Verletzung der
Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten» sowie als «Verletzung der
Grundprinzipien wie Objektivität und Transparenz» bezeichneten drei der fünf Richter
gemäss Medien das damalige Informationsverhalten der Bundesverwaltung und des
Bundesrates. Da das Ergebnis äusserst knapp ausgefallen sei, sei es nicht nur
theoretisch möglich, dass die Fehlinformationen durch die Bundesverwaltung das
Abstimmungsergebnis verfälscht hätten, sondern sogar wahrscheinlich. Als grosse
Unregelmässigkeit empfand das Gericht insbesondere, dass der Bundesrat nicht
informiert hatte, dass es sich bei den Zahlen um Schätzungen aus dem Jahr 2001
handelte. Zudem habe der Bundesrat die richtigen Zahlen gemäss NZZ noch vor der
Abstimmung erhalten, diese aber nicht publiziert, weil er nicht durch neue Zahlen
Verunsicherung stiften wollte. 
Die Medien zogen in der Folge Vergleiche zum abgelehnten Einspruch gegen die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform II, bei welcher der Bundesrat die
Steuerausfälle vorgängig ebenfalls viel zu tief eingeschätzt hatte. Diese Abstimmung
hatte aber konkrete Folgen für die Rechtssetzung – unter anderem habe dies
womöglich den Entscheid verschiedener Unternehmen, in die Schweiz zu ziehen,
beeinflusst, erklärten die Medien. Das Bundesgericht verzichtete damals auf eine
Annullierung des Urnengangs, rügte aber den Bundesrat für seine Informationspolitik.
Damit habe das Bundesgericht der Bundesverwaltung ein falsches Signal gesendet, das
nun korrigiert worden sei, argumentierte der Tagesanzeiger. 

Noch nie zuvor war also eine eidgenössische Volksabstimmung für ungültig erklärt
worden. Entsprechend unklar war daher, wie es nun weitergehen würde: Würde der
Bundesrat dem Parlament eine neue Botschaft zur Initiative vorlegen, da auch die
Entscheidungen des Bundesrates und des Parlaments auf falschen Zahlen beruht
hatten, oder würde lediglich die Volksabstimmung wiederholt? Entscheiden über das
Vorgehen wollte der Bundesrat nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung.
Relevant war dieser Entscheid insbesondere auch für die CVP. Diese erklärte zwar
offiziell ihre Freude über den Sieg vor Gericht, die Medien erachteten ihre Situation
aber als kritisch. So sei die Initiative vor der Abstimmung stark kritisiert worden, weil sie
eine Definition der Ehe als «gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und
Frau» beinhaltete und damit Homosexuellen die Heirat verunmöglichte. Müsste die
Vorlage Volk und Ständen nun mit demselben Abstimmungstext erneut zur Abstimmung
vorgelegt werden, müsse sich die CVP fragen, ob sie diesen Text noch immer
verteidigen wolle, zumal heute gemäss Studien eine Mehrheit der Bevölkerung die Ehe
für alle gutheisse. Kathrin Bertschy (glp, BE) ging noch einen Schritt weiter und
kritisierte nicht nur die konservative Ehedefinition, sondern auch das für Frauen
diskriminierende Steuermodell, das mit der Initiative vorgeschlagen werde. Dieses
verunmögliche zudem zukünftig die Individualbesteuerung. Als möglichen Ausweg
nannte unter anderem CVP-Ständerat Konrad Graber (cvp, LU) die Vorlage des
Bundesrates für eine ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung, welche die WAK-SR
nach Einreichung der Abstimmungsbeschwerden sistiert hatte, bis der Bundesrat sein
weiteres Vorgehen bezüglich der Initiative bekannt gab. Würde dieses
Bundesratsgeschäft der CVP-Initiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt,
könne die Partei ihre Initiative zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren, urteilte die
NZZ. Zwar wurde auch dem in dieser Vorlage enthaltenen Steuersystem viel Kritik
entgegengebracht; es würde jedoch die Individualbesteuerung zukünftig nicht
verunmöglichen. 

Im Juni 2019 entschied der Bundesrat schliesslich, die Initiative zuerst noch einmal
dem Parlament zur Behandlung vorzulegen und ihm damit erneut eine Möglichkeit für

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.04.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



einen indirekten Gegenvorschlag zu geben. Die CVP erhielt bis zum 27. Mai 2020 Zeit,
die Initiative zurückzuziehen; falls nicht, würde anschliessend erneut darüber
abgestimmt. 11

Im August 2019 setzte sich die WAK-SR mit dem Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung
auseinander und zeigte sich mit der bundesrätlichen Botschaft mehrheitlich
einverstanden: Eintreten war unbestritten und die Kommission nahm die Vorlage mit
nur einer Änderung – die Kommission will den Elterntarif nicht abschaffen – mit 8 zu 4
Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Dennoch war die Behandlung der Vorlage keinesfalls so
einhellig, wie diese Resultate vermuten lassen: Die Kommission lehnte äusserst knapp,
mit 6:6 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten, zwei Rückweisungsanträge an
den Bundesrat zur Schaffung von alternativen Besteuerungsmodellen respektive einer
zivilstandsneutralen Ausgestaltung des Gesetzes ab. Ähnlich knapp sprach sie sich auch
gegen Minderheitsanträge auf die Streichung des Zweiverdienerabzugs, des
Einverdienerabzugs sowie des Verheiratetenabzugs aus. 

Die entsprechenden Minderheitsanträge versprachen Spannung in die Behandlung
durch den Ständerat in der Herbstsession 2019 zu bringen. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) wollte den Bundesrat beauftragen, auf die Individualbesteuerung oder andere
alternative Steuermodelle zu setzen, während eine Minderheit Caroni (fdp, AR) auch
Paaren im qualifizierten Konkubinat die Möglichkeit geben wollte, die Steuern alternativ
berechnen zu lassen. Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) fasste die neuere
Vorgeschichte dieses Geschäfts zusammen und verwies darauf, dass diese Vorlage
allenfalls als faktischer Gegenvorschlag zur Volksinitiative der CVP, nicht aber als
tatsächlicher, indirekter Gegenvorschlag verstanden werden könne. Die Frist für eine
allfällige erneute Abstimmung, die der Bundesrat auf den 27. September 2020 gesetzt
habe, könne bei einer Verbindung der Initiative mit dieser aktuellen Vorlage und im
Falle der Rückweisung Letzterer an den Bundesrat nicht eingehalten werden. 
In der Folge legte Thomas Hefti seinen Minderheitsantrag dar. Er erklärte, dass der
administrative Mehraufwand durch den sogenannten «Mehrfachtarif mit alternativer
Steuerberechnung» vermutlich deutlich grösser sei, als der Bundesrat jetzt anerkenne,
und dass die Zuordnung der Einkommen, zum Beispiel bei Ehepartnern mit einem
gemeinsamen Geschäft, vermutlich nicht immer so einfach sei. Zudem habe dieser
Vorschlag zahlreiche Probleme zur Folge, die ihrerseits neue Lösungen und Probleme
nach sich zögen. Dies alles könne umgangen werden, wenn man stattdessen auf die im
Kanton Waadt bereits bewährte Individualbesteuerung setze. Andrea Caroni verwies in
der Folge und in Bezug zu seinem Minderheitsantrag darauf, dass es eben nicht nur die
Heiratsstrafe gebe, sondern diese auf Kantonsebene durch verschiedene Boni
aufgehoben würde und es auch einen Heiratsbonus sowie eine Konkubinatsstrafe gebe.
Die aktuelle Vorlage wolle nun wieder eine Bevorzugung eines Zivilstandes schaffen –
Ehepaare würden neu im schlimmsten Fall gleich behandelt wie Konkubinatspaare, aber
allenfalls besser gestellt. Zudem würden diejenigen Instrumente, die zur Milderung der
Heiratsstrafe geschaffen worden seien, konkret also der Verheiratetentarif, der
Zweiverdienerabzug, und neu auch der Einverdienerabzug, beibehalten und die
Verheirateten so sogar noch stärker bevorzugt. «Das wären dann also ein Fünfer, ein
Weggli und ungefähr drei Bäckersfrauen dazu», kritisierte er. Man solle es daher den
Konkubinatspaaren ermöglichen, dieselben Vorteile zu geniessen wie die Verheirateten.

Die folgenden Wortmeldungen verdeutlichten den Graben im Rat: Unterstützung erhielt
der Antrag Hefti von linker Seite; Anita Fetz (sp, BS), Christian Levrat (sp, FR) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) meldeten sich unterstützend zu Wort. Konrad Graber (cvp, LU)
hingegen nannte den Minderheitsantrag Hefti aufgrund seiner Wirkung «ein Spielen auf
Zeit», da es im Rat zwei ungefähr gleich starke Lager für die Individualbesteuerung und
für ein Splitting gebe, wie es Hans-Rudolf Merz in seiner Zeit als Finanzminister einmal
formuliert habe. Eine Rückweisung an den Bundesrat habe folglich eine Verzögerung
um zwei bis drei Jahre zur Folge, anschliessend sei man aber noch immer nicht klüger.
Deshalb solle man diese mit der Verfassung konforme Vorlage, wie sie heute auf dem
Tisch liege, beraten und ihr zustimmen. Mit diesem Fazit zeigten sich Mitglieder der
CVP, der SVP und teilweise der FDP sowie Finanzminister Maurer einverstanden.
Nach zahlreichen Hinweisen verschiedener Sprecher darauf, dass dieses Problem seit
35 Jahren auf eine Lösung warte, sprach sich der Rat ohne Gegenantrag für Eintreten
aus. Mit 25 zu 18 Stimmen stimmte der Ständerat in der Folge jedoch für den
Minderheitsantrag Hefti und somit für eine Rückweisung an den Bundesrat sowie für
eine umfassende Neubehandlung durch Letzteren, worauf Andrea Caroni seinen
Minderheitsantrag zurückzog. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



1) BBl, 2001, S. 2880 ff.; AB NR, 2001, S. 121 ff. und 954; AB SR, 2001, S. 249 ff. und 474; Presse vom 13.3. und 9.6.01
2) AB SR, 2008, S. 50 ff.; AB NR, 2008, S. 1315 f. 
3) AB NR, 2014, S. 200 f.; AB SR, 2013, S. 1066 f.; Bericht des Bundesrates vom 16.5.12
4) AB SR, 2015, S. 1254 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 19.11.15; NZZ, TA, 15.12.15
5) AB SR, 2016, S. 709 ff.
6) AB SR, 2018, S. 9 ff.; Kommissionsbericht der WAK-SR vom 15.2.18
7) AHV Finanzhaushalte vom 25.5.18; Abzug für Eigenfinanzierung vom 25.5.18; Anpassungen am KEP vom 25.5.18;
Dividendenbesteuerung vom 25.5.18; Konzept der WAK-SR vom 25.5.18; NZZaS, 20.5.18; Stellungnahme des BJ vom 31.5.18;
AZ, CdT, LT, NZZ, 10.4.18; WoZ, 12.4.18; TA, 14.4.18; TG, 16.4.18; SGL, 24.4.18; SZ, TA, 25.4.18; NZZ, 2.5.18; CdT, 4.5.18; BLZ, BaZ,
7.5.18; BLZ, 9.5.18; AZ, BaZ, CdT, LZ, SGT, TA, TG, 17.5.18; AZ, LZ, SGT, 18.5.18; BaZ, TA, 19.5.18; So-Bli, 20.5.18; TA, 22.5.18; TA,
23.5.18; TA, TG, WoZ, 24.5.18; TA, 25.5.18; Blick, SGT, TA, TG, 26.5.18; TA, 31.5., 1.6.18; LT, 2.6.18; So-Bli, 3.6.18; TA, 4.6.18;
Blick, 5.6.18; CdT, SZ, TG, 6.6.18; AZ, NZZ, SGT, WoZ, 7.6.18
8) AB SR, 2018, S. 438 ff.; AZ, BaZ, Blick, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 8.6.18; AZ, BaZ, 9.6.18; So-Bli, SoZ, 10.6.18
9) AB SR, 2019, S. 38 ff.
10) AB SR, 2019, S. 42 ff.; Bericht WAK-SR vom 14.1.19
11) Bundesgerichtsurteil 1C_315_2018; Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 10.4.19; BaZ, CdT, NZZ, TA, 11.4.19; TA,
12.4.19; Blick, LT, SGT, TA, 22.6.19
12) AB SR, 2019, S. 704 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 30.8.19

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 9


